
Anlage zum Kontrollvertrag nach der Verordnung (EG) Nr. 1151/2012 
„Aachener Printen“ g.g.A.

(I) Die Kontrolle der geschützten geografischen Angabe "Aachener Printen" g.g.A. erfolgt zusätzlich zu 
den im Vertrag genannten Verordnungen auch nach der Verordnung (EG) Nr. 123/97 sowie der 
veröffentlichten Spezifikation mit Aktenzeichen der EG VI/7279/96 Rev. 1.

(II) Das Unternehmen erhält bei Erfüllung der Verordnung ein Zertifikat gemäß nachstehendem Muster


